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Neue Regelung zur
Mehrarbeit in NRW!

Nach der Änderung des § 61 Absatz 1 LBG gilt
die Bagatellgrenze bei der Vergütung von
Mehrarbeit auch für teilzeitbeschäftigte
Lehrkräfte. Sobald bei Teilzeitbeschäftigten die
individuelle Bagatellgrenze überschritten ist,
besteht ein Anspruch auf anteilige Besoldung
bzw. anteiliges Entgelt für jede geleistete
Mehrarbeitsstunde, die über das individuelle
Pflichtstundenmaß hinausgeht. Erst nach
Überschreiten des Vollzeitmaßes greift die
Mehrarbeitsvergütung.
Eine erneute Anwendung der Bagatellgrenze bei
Erreichen der Vollzeitgrenze (“doppelte
Bagatellgrenze”) ist rechtlich unzulässig.
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Bagatellgrenzen sind
keine Bagatelle. Wer
mehr arbeitet, muss
auch mehr verdienen 
- egal, ob in Vollzeit 
oder in Teilzeit!

Wir machen uns stark für Euch!

Sven Christoffer, 
Landesvorsitzender lehrer nrw 
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*Beispielwerte

Unsere Tabelle zeigt Euch auf einen Blick, ab wann 
Ihr Anspruch auf Abgeltung habt.

Realschule, Hauptschule, Grundschule
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Gesamtschule, Sekundarschule, Primusschule

Unsere Tabelle zeigt Euch auf einen Blick, ab wann 
Ihr Anspruch auf Abgeltung habt.
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